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Einleitung

Der seit langer Zeit propagierte Wandel der Wirtschaftsordnung ,,vom Waren-
verkehr zum Wissenstransfer®! ist dabei, sich zu vollziechen. Der Austausch von
Informationen, etwa durch Lizenzierung oder Joint Ventures, auch im Bereich
der Forschung und Entwicklung, erlangt zunehmend gréBere Bedeutung als der
Warenaustausch. Deshalb ist geheimes Wissen bedeutender Wirtschaftsfaktor
und Wettbewerbsvorteil, insbesondere in den sich mehrenden, stark technologie-
geprigten Branchen.” Zum Teil wird angenommen, geheimes Wissen sei der wert-
vollste Faktor im Wettbewerb.? Oder anders ausgedriickt: Geschéftsgeheimnisse
sind ,,Erfolgsgeheimnisse“.* Ein Beispiel, das den wirtschaftlichen Wert einer
geheim gehaltenen Information verdeutlicht, ist die Coca-Cola-Formel.®

Geschiftsgeheimnisse sind aber nicht lediglich wertvoll, sondern auch sehr
fragil. Wird ein Geheimnis bekannt, existiert es schon nach dem allgemeinen
Begriffsverstindnis nicht mehr® und verliert seinen rechtlichen Schutz.” Geféhr-
dungen von Geheimnissen sind vielféltig: Ausscheidende Arbeitnehmer bringen
Geheimnisse in das Produktionsverfahren eines Konkurrenten ihres vormaligen
Arbeitgebers ein® oder Konkurrenten bedienen sich der Industriespionage, um
Geschaftsgeheimnisse ihrer Mitbewerber zu erlangen.’

Diese Arbeit widmet sich Gefahren, die im Falle von Rechtsstreitigkeiten fiir
Geschiftsgeheimnisse bestehen. Reflex der wirtschaftlichen Bedeutung von Ge-
schiftsgeheimnissen ist, dass die Zahl der Rechtsgeschifte steigt, die geheime

! Pfaff, in: FS Nagel, S. 278 (279).

2 COM (2013) 813 final 2013/0402 (COD), S. 3; Kohler/Bornkamm/Feddersen/ Alexander,
Vorb. GeschGehG, Rn. 38; Matyschok, in: FS Kronke, S. 1783; McGuire, in: Trade Secrets,
S.49; Mayer, GRUR 2011, 884; Ritz, S. 33; Stiirner, S. 216; Stiirner, JZ 1985, 453; Vohwinkel,
IPRB 2017, 36 (37).

* Doepner, in: FS Tilmann, S. 105; Stiirner, JZ 1985, 453 f.

* Vgl. Zinober/Bogensberger, S. 1.

* Rojahn, in FS Loewenheim, S. 251.

¢ Vgl. Duden zum Geheimnis, abrufbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/
Geheimnis (zuletzt abgerufen am 20.02.2025).

" Vgl. etwa §2 Nr. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der RL (EU) 2016/943 zum Schutz von
Geschiftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Of-
fenlegung (GeschGehG), BGBL. 12019, 366.

$ BeckOK GeschGehG/Fuhlrott/Hiéramente, § 1, Rn. 37 f.; Brunner, MdP 2017, 444 (445).

? Steinmann, Rn. 3; Vélzmann-Stickelbrock, in FS Priitting, S. 585; Zinober/ Bogensberger,
S.4.
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Informationen betreffen. Damit bilden Geschiftsgeheimnisse immer haufiger
den Streitgegenstand von Rechtsstreitigkeiten oder haben aus anderen Griinden
Bedeutung fiir den Prozessausgang. Auch im Prozess besteht das Risiko, dass
Geschiftsgeheimnisse 6ffentlich oder einem Wettbewerber bekannt zu werden
drohen." Der Geheimnisverlust hat nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf
das betroffene Unternehmen, sondern zudem eine soziale Dimension: Mit dem
Unternehmen sind auch die Arbeitsplitze der Beschéftigten gefahrdet."

Der Inhaber eines Geschiaftsgeheimnisses muss sich deshalb die Frage stellen,
welche prozessualen Moglichkeiten er hat, um sein wertvolles Wissen bestmog-
lich zu schiitzen. Dabei kommen nicht allein staatliche Gerichte als Forum und
die ihnen zur Verfligung stehenden allgemeinen gerichtsverfassungsrechtlichen
und spezialgesetzlichen Instrumente des Geheimnisschutzes als Mittel in Be-
tracht. Die Parteien haben auch die Mdglichkeit, ihre Streitigkeiten durch par-
teiautonome Entscheidung einem privaten Schiedsgericht zur Entscheidung zu-
zuweisen und dadurch die ,,Fesseln der ZPO“ zu sprengen.'” Im Schiedsverfahren
konnen sie besondere GeheimnisschutzmaBnahmen vereinbaren, die sie in ihrem
Rechtsstreit fiir geeignet halten.

Es gilt die Frage zu beantworten, welches Forum schlussendlich besser ge-
eignet ist, Geschaftsgeheimnisse zu schiitzen — die staatliche Gerichtsbarkeit oder
die private Schiedsgerichtsbarkeit. Zudem wird zu erdrtern sein, welche Gestal-
tungsmoglichkeiten zum Schutz ihrer Geschiftsgeheimnisse die Parteien eines
Schiedsverfahrens haben und wo die Grenzen dieser Moglichkeiten liegen. Diese
und andere Fragen wird die vorliegende Arbeit beantworten.

1 Vgl. Keller/Schénknecht/Glinke/Schinknecht, Vor §§ 16-20, Rn. 5; Sawang, S. 247.

"' Harte-Bavendamm, in: FS Kohler, S. 235 (236).

12 Schiitzel Thiimmel, Einl., Rn.47; dhnlich: Schumacher/Schumacher, Rn. 187, wonach
die Beweisaufnahme im Schiedsverfahren ,,weitestgehend vom Korsett staatlicher Beweisauf-
nahmeregeln losgelost™ sei.



§ 1 Einfiihrung in die Problemstellung

Konsultiert man Literatur zum Schiedsverfahren, findet sich dort haufig der
Hinweis, die Schiedsgerichtsbarkeit eigne sich besser, Geschiftsgeheimnisse zu
schiitzen, als die staatliche Gerichtsbarkeit. Eine ndhere Begriindung findet sich
héufig nicht.' Beispielhaft wird auf die Ausfithrungen von Schiitzel Tscherning/
Wais hingewiesen, denen zufolge die vertrauliche Schiedsgerichtsbarkeit ge-
schéftliche Informationen besser schiitzen wiirde als ein staatliches Gericht, vor
dem der Offentlichkeitsgrundsatz gelte.> Zwar konne dieser Grundsatz aufgrund
des Ausnahmetatbestandes des §172 Nr.2 GVG eingeschriankt werden, aller-
dings vermoge dies ,,in keiner Weise die umfassende Vertraulichkeit des Schieds-
verfahrens zu ersetzen“.’ Unabhingig von der Frage, ob Schiedsverfahren tat-
sachlich per se vertraulich sind, ist diese These in ihrer Pauschalitét spétestens seit
dem Erlass der Richtlinie (EU) 943/2016 des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 8. Juni 2016 iiber den Schutz vertraulichen Know-hows und vertrau-
licher Geschiftsinformationen (Geschiftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Er-
werb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (im Folgenden kurz:
GeschGeh-RL) und dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutz von Geschéfts-
geheimnissen vom 18. April 2019 (im Folgenden kurz: GeschGehG)* am
26. April 2019 kritisch zu wiirdigen.’ Bereits seit Jahrzehnten diskutiert das
Schrifttum den Optimierungsbedarf des zivilprozessualen Geheimnisschutzes in-
tensiv.® Seitdem der europiische Gesetzgeber die GeschGeh-RL erlassen hat,
widmete sich die Diskussion vor allem der konkreten Umsetzung der Richtlinie.’

Detaillierte Untersuchungen der Frage, wie sich Geschéiftsgeheimnisse in der
Schiedsgerichtsbarkeit schiitzen lassen, sind rar gesit. Stimmen, die den Geheim-

'S. hierzu: Kahlert, S.2.

? Oldenstam/von Pachelbel, SchiedsVZ 2006, 31 (32); Schiitze/ Tscherning/ Wais, Rn. 17.

3 Schiitzel Tscherning/ Wais, Rn. 17.

*BGBI. 1, S. 466.

* S. fiir die Auswahlkriterien zwischen staatlichem Gerichtsverfahren oder Schiedsverfah-
ren: McGuire, ZZPInt 24 (2019), 385 (411).

¢ S. etwa Bornkamm, in: FS Ullmann, S. 893 ff.; Lachmann, NJW 1987, 2206 ff.; Stadler,
Z7ZP 2010, 261 ff.

"Btwa Alexander, WRP 2017, 1034 ff.; DruschellJauch, BB 2018, 1218 ff.; Dumont,
BB 2018, 2441 ff.; Harte-Bavendamm, in: FS Buischer, S. 311 ff.; Hauck, NJW 2016, 2218 ff.;
Kalbfus, WRP 2019, 692; McGuire, GRUR 2015, 424 ff.; McGuire, GRUR 2016, 1000 ff.;
Ohly, GRUR 2019, 441ff.; Schlingloff, WRP 2018, 666 {f.; Semrau-Brandt, GRUR-Prax
2019, 127 ff.
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nisinhaber mahnend darauf hinweisen, er miisse zum Schutz seiner wertvollen
Geheimnisse eine Schiedsvereinbarung treffen,® schweigen zur Frage der kon-
kreten Umsetzung. Bislang hat die Literatur kaum ein Augenmerk darauf gerich-
tet, welche Anforderungen an eine solche Schiedsvereinbarung und darin verein-
barte geheimnisschiitzende Verfahrensweisen zu stellen sind, damit das Schieds-
gericht auf einer solchen Grundlage einen vollstreckbaren Schiedsspruch erlas-
sen kann. Deshalb ist das Ziel dieser Arbeit, diese Anforderungen zu untersuchen
und herauszuarbeiten, in welchem Umfang Schiedsvereinbarungen und Schieds-
ordnungen Geschiftsgeheimnisse bereits effektiv schiitzen und welcher Optimie-
rungsbedarf besteht, um einen effektiveren Schutz zu erreichen.

Hervorzuheben ist die Arbeit von Sawang aus dem Jahr 2010, die sich mit der
Geheimhaltung von Unternehmensgeheimnissen im Schiedsverfahren auseinan-
dersetzt. Darin arbeitet sie heraus, wie Unternehmensgeheimnisse in Schiedsver-
fahren geschiitzt werden konnen.’ Sie schldgt u. a. ein ,,abgestufte(s) in camera-
Verfahren in Vor- und Hauptverfahren® vor, bei dem ,,das Gericht und ein Sach-
verstiandiger [...] den Beweis erheben und hierbei, soweit die Geheimnisschutzin-
teressen dies zulassen, entweder mit beiden Parteien Riicksprache halten oder
aber, sofern dies technisch nicht durchfithrbar ist, mit keiner der beiden Par-
teien.“'® Es wird noch gezeigt werden, dass der von Sawang vorgeschlagene Lo-
sungsansatz — jedenfalls nach dem Begriffsverstindnis dieser Arbeit — Elemente
eines In-camera-Verfahrens mit der Bestellung eines confidentiality advisor’s ver-
mengt. Die vorliegende Arbeit trennt strikt zwischen den unterschiedlichen ge-
heimnisschiitzenden Verfahrensweisen, um ihre jeweilige Effektivitit genau zu
beurteilen. Ferner lasst Sawang in ihrer Arbeit institutionelle Schiedsordnungen
weitgehend unbeachtet, denen diese Arbeit sich ebenfalls widmet. Zudem diirften
die GeschGeh-RL und das GeschGehG die Position des Geheimnisinhabers ge-
starkt haben, wenn dessen Interessen gegen das Recht auf rechtliches Gehor des
moglicherweise ausgeschlossenen Prozessgegners abzuwégen sind. Diesen As-
pekt konnte Sawang im Jahr 2010 noch nicht berticksichtigen.

Eine erste Untersuchung zum Geheimnisschutz in IP-Schiedsverfahren, die
die Vorschriften des GeschGehG beriicksichtigt, hat Kohler in der im Jahr 2020
veroffentlichten Festschrift fiir Roderich C. Thiimmel gewidmet." Die vielfalti-
gen Detailfragen des prozessualen Geheimnisschutzes bediirfen jedoch einer tie-
fergehenden Untersuchung.

In einer jiingst veroffentlichten Dissertation wirft Schregle die Frage auf, ob
Geschiftsgeheimnisse im Schiedsverfahren besser geschiitzt seien als im Zivil-
prozess. Sie zeigt die im Verfahren vor staatlichen Gerichten bestehenden Schutz-
liicken auf' und konstatiert, dass im Schiedsverfahren ein angemessener Schutz

$S. hierzu: § 4 111. 3. Vertraulichkeit des Schiedsverfahrens.
? Sawang, S.296-338.

1 Sawang, S. 332.

" Kohler, in: FS Thiimmel, S. 439 ff.

12 Schregle, Rn. 387 ff.



$ 1 Einfiihrung in die Problemstellung 5

gegeniiber Dritten und dem Prozessgegner moglich sei, wenn die Parteien dem
Schiedsgericht entsprechende Instrumente an die Hand geben." Hieraus folgert
sie, dass das Schiedsverfahren besser geeignet sei, Geschaftsgeheimnisse zu schiit-
zen als staatliche Gerichte." Sowohl im Zivilprozess als auch im Schiedsverfah-
ren gelte bzgl. des Schutzes vor Dritten ein umgekehrtes Regel-Ausnahme-Ver-
héltnis: Wihrend der Zivilprozess im Grundsatz 6ffentlich ist und nur ausnahms-
weise ein Ausschluss der Offentlichkeit erfolgt, werden Schiedsverfahren in aller
Regel auBerhalb der Offentlichkeit gefiihrt." Hinsichtlich des Schutzes eines Ge-
heimnisses vor den Parteien und den am Verfahren Beteiligten hat das Schieds-
verfahren den Vorteil, dass die Parteien innerhalb der gesetzlichen Grenzen die
Verfahrensregeln frei bestimmen konnen, um Geheimnisschutzmechanismen zu
etablieren.' Die Arbeit von Schregle zeigt jedoch nicht auf, welche Gestaltungs-
moglichkeiten die Schiedsgerichtsbarkeit bietet, um den Geheimnisschutz vor
Schiedsgerichten entsprechend der Parteibediirfnisse zu optimieren.

Vor diesem Hintergrund wird die vorliegende Arbeit untersuchen, welche
konkreten Moglichkeiten des Geheimnisschutzes in der Schiedsgerichtsbarkeit
bestehen.

1% Schregle, Rn. 398 ff.
14 Schregle, Rn. 404.
15 Schregle, Rn. 405.
1 Schregle, Rn. 407 ff.






§ 2 Gang der Untersuchung

Eingangs ist darauf hinzuweisen, dass diese Arbeit nur erdrtern kann, welche
Gestaltungsmoglichkeiten in der Schiedsgerichtsbarkeit zum Schutz von Ge-
schiftsgeheimnissen zur Verfligung stehen, da ,,das Schiedsverfahren* als solches
nicht existiert.' Des Weiteren betrachtet sie ausschlieBlich deutsches Schiedsver-
fahrensrecht, d. h. die Regelungen des 10. Buches der ZPO. Die in dieser Arbeit
getroffenen Aussagen beziehen sich ausschlieBlich auf Schiedsverfahren, deren
Schiedsort innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt oder auf Schieds-
spriiche, die in der Bundesrepublik anerkannt und fiir vollstreckbar erkléart wer-
den sollen. Die Frage, ob die in dieser Arbeit aufgezeigten Verfahrensweisen nach
der lex fori anderer Schiedsorte zu einer Aufhebung oder der Ablehnung der
Vollstreckbarerklarung fithren bzw. ein Anerkennungshindernis darstellen, kann
diese Arbeit wegen der vielfdltigen Unterschiede zwischen den Rechtsordnungen
nicht beantworten.

Diese Arbeit betrachtet die private Schiedsgerichtsbarkeit, also Schiedsver-
fahren, die private Akteure untereinander austragen. Die Investitionsschiedsge-
richtsbarkeit, bei der Private und Staaten einander als Streitparteien gegeniiber-
stehen,” wird in dieser Arbeit nicht beriicksichtigt. Gleiches gilt fiir die Beson-
derheiten des Schutzes von Geschiftsgeheimnissen in Schiedsverfahren mit der
Beteiligung von Hoheitstragern, da diese sich bei der Abwagung der wechselsei-
tigen Interessen nicht auf grundrechtlichen Schutz ihrer Geheimhaltungsinteres-
sen berufen konnen.’ Hoheitstriger scheiden als Grundrechtstrager aus, da
Grundrechte ihrer Funktion nach Abwehrrechte Privater gegen den Staat sind.*

Diese Arbeit ist in drei Teile unterteilt. Teil I befasst sich mit den erforderli-
chen Grundlagen: Dazu wird herausgearbeitet, worum es sich bei Geschiftsge-
heimnissen handelt, ob und wie Geschiftsgeheimnisse verfassungsrechtlich ge-
schiitzt sind und dargestellt, welche Mafnahmen zu ihrem prozessualen Schutz
bestehen (§3). Auf diese Weise wird dargetan, welches Schutzniveau zugunsten

"'Vegl. McGuire, ZZPInt 24 (2019), 385 (391); dhnlich: Balthasar, in: International Com-
mercial Arbitration, A., Rn. 2.

% Vgl. MiiK0-ZPO/ Miinch, Vorb. zu § 1025, Rn. 18.

* Vgl. Kahlert, S. 84, wonach Hoheitstrager sich nicht auf grundrechtlichen Vertraulich-
keitsschutz berufen konnen, auch wenn sie sich auf dem Gebiet des Privatrechts bewegen.

4 BVerfG, Urt. v. 15.01.1958 — 1 BVR 400/57 = NJW 1958, 257; BVerfG, Urt. v. 25.02.1975
—1BvF 1-6/74=NJW 1975, 573 (582f.); vgl. auch Epping, Rn. 14; Kingreen/ Poscher, Rn. 89,
91, 95ff. vgl. auch Schmidt-Afmann, in: Handbuch des Staatsrechts, Bd. 2, §26, Rn. 13, 16.
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von Geschéftsgeheimnissen vor staatlichen Gerichten gilt. Diese Ausarbeitung
bietet die Basis um im Verlauf der Arbeit beurteilen zu konnen, ob die staatliche
Gerichtsbarkeit oder die Schiedsgerichtsbarkeit Geschiftsgeheimnisse effektiver
zu schiitzen vermag. Danach werden die fiir diese Arbeit relevanten Gesichts-
punkte des Schiedsverfahrensrechts aufgezeigt (§4). Die Zielsetzung dabei ist
insbesondere, die Gestaltungsmoglichkeiten darzustellen, die in der Schiedsge-
richtsbarkeit zum Schutz von Geschiftsgeheimnissen bestehen und etwaige
Grenzen zu bestimmen. Denn die Nutzung geheimnisschiitzender Verfahrens-
weisen im Schiedsverfahren bietet keinen Mehrwert, wenn ein auf ihrer Grund-
lage ergangener Schiedsspruch unter Verstof3 gegen grundlegende Verfahrens-
prinzipien zustande gekommen und deshalb aufzuheben wire.

Teil IT setzt sich — an die Erkenntnisse aus Teil I ankniipfend — mit der zum
Schutz von Geschéftsgeheimnissen in der Schiedsgerichtsbarkeit heranzuziehen-
den Schutztrias aus Nichtoffentlichkeit, Vertraulichkeit und Geheimhaltung aus-
einander. Basierend darauf wird der Geheimnisschutz aufgrund der Nichtoffent-
lichkeit des Schiedsverfahrens erldutert (§5). AnschlieBend wird dargelegt, ob
und wie Vertraulichkeitspflichten dem Schutz von Geschiftsgeheimnissen in
Schiedsverfahren dienen (§ 6). Hierbei wird insbesondere herausgearbeitet, wel-
che Akteure des Schiedsverfahrens ohne Weiteres einer Vertraulichkeitspflicht
unterliegen bzw. ob kautelarjuristischer Handlungsbedarf besteht, um eine sol-
che Pflicht zu statuieren.

Im Anschluss daran —und dies bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit — werden
besondere Verfahrensweisen beleuchtet, die genutzt werden konnen, um einen
noch weiterreichenden Schutz von Geschéftsgeheimnissen im Schiedsverfahren
zu gewihrleisten (§7). Namentlich handelt es sich dabei um Confidentiality-
club-, Attorney’s-eyes-only-, In-camera- und Black-box-Verfahren sowie das
Schwérzen von Informationen. Dabei geht es darum aufzuzeigen, ob es rechtlich
zuldssig ist, dass das Schiedsgericht sich dieser MaBnahmen der innerprozessu-
alen Geheimhaltung bedient. AnschlieBend wird, da auch die Schiedsgerichts-
barkeit sich in einer zunehmenden Digitalisierung befindet, dargestellt wie der
Einsatz von Plattformen fiir die Verfahrensfithrung den Geheimnisschutz ergian-
zen und fordern kann (§8). Nichtsdestotrotz bestehen Schutzdefizite an der
Schnittstelle zwischen Schiedsverfahren und staatlichem Verfahren, die aufge-
zeigt werden (§9). Teil IT stellt Losungsvorschlage vor, wie der Gesetzgeber,
Schiedsinstitutionen und Schiedsparteien den Geheimnisschutz in Schiedsver-
fahren bzw. an der Schnittstelle zwischen Schiedsverfahren und staatlichem Ge-
richtsverfahren verbessern konnen (§ 10).

In Teil IIT werden die Erkenntnisse aus Teil I und Teil 1T gegeniibergestellt und
abgewogen, in welcher Hinsicht das Verfahren vor staatlichen Gerichten oder vor
privaten Schiedsgerichten Geschiftsgeheimnisse effektiver zu schiitzen vermag.
Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, die die wesentlichen Ergebnisse in
Thesenform zusammenfasst.



Teil 1

Grundlagen — Geschiftsgeheimnis
und Schiedsverfahren

Teil I widmet sich den Grundlagen, auf denen die Betrachtung in Teil 1T aufbaut,
um den Schutz von Geschéftsgeheimnissen in Schiedsverfahren zu erértern.
Dazu wird der Schutz von Geschiftsgeheimnissen im deutschen Recht aufgezeigt
(§3) und anschlieBend die fiir diese Arbeit wesentlichen Merkmale der Schieds-
gerichtsbarkeit erortert (§4). Auf diese Weise wird herausgearbeitet, welchen
rechtlichen Schutz Geschéftsgeheimnisse — in zivilprozessualer Hinsicht — vor
deutschen staatlichen Gerichten genieBen. AuBlerdem werden Gestaltungsspiel-
rdume zugunsten des Geheimnisschutzes in der Schiedsgerichtsbarkeit aufge-
zeigt, deren konkrete Ausgestaltung Teil II dieser Arbeit ndher erldutert.



§ 3 Geschiftsgeheimnisse und ihr prozessualer Schutz

In der heutigen Wirtschaftsordnung kommt Geschiftsgeheimnissen eine grof3e
Bedeutung zu. In einem Wirtschaftssystem, das zu erheblichen Teilen auf Wis-
senstransfers basiert, sind Geschéiftsgeheimnisse ,,ein Lebenselixier unterneh-
merischer Tatigkeit“." Ein anderes ,,Lebenselixier< des Wirtschaftslebens sind
Patente. Auch sie haben immense 6konomische Bedeutung. Der patentrechtliche
Schutz der Erfindung gewihrt dem Erfinder eine befristete Monopolstellung® im
Austausch dafiir, dass er sein Wissen mit der Gesellschaft teilt.> Dies soll im
Allgemeininteresse technologischen Fortschritt fordern.* Voraussetzung dafiir
sind nach § 1 Abs. 1 PatG Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche An-
wendbarkeit.

Ganzlich anders verhélt es sich bei Geschéftsgeheimnissen. Sie schiitzen In-
novationen abseits der tradierten Schutzrechte. Dies hat den Vorteil, dass ihr
Inhaber sein Wissen nicht offenbaren muss und — bei erfolgreichem Geheimnis-
schutz — unbefristete Exklusivitdt der Information sowie der damit verbundenen
wirtschaftlichen Vorteile genieBt.’ In der fehlenden Offenbarungspflicht liegt der
wesentliche Unterschied zwischen Patent- und Geheimnisschutz.® Bereits nach
allgemeinem Sprachgebrauch kann ein Geschéftsgeheimnis nur vorliegen, wenn
die zugrundeliegende Information geheim ist, sodass eine Veroffentlichung der
Information dem Geheimnisschutz logisch entgegensteht. Die Information ge-
heim zu halten, um Wettbewerbsvorteile zu sichern, sich also gegen eine Patent-
anmeldung zu entscheiden, kommt insbesondere dann in Betracht, wenn Patent-
schutz unmoglich oder unzweckmafBig ist, etwa weil es sich um nicht-technisches
Wissen handelt, das nicht dem Patentschutz unterliegt.” Geheimnisschutz kommt

! Alexander, WRP 2017, 1034.

% Osterrieth, Rn. 1.

’ Benkard/Rogge/ Melullis, Einl., Rn. 3f.; Nikolova, Rn.208; Osterrieth, Rn. 15 ff.; zum
zugrundeliegenden Theoriestreit s. Osterrieth, Rn. 15 ff.

* Nikolova, Rn. 242; Osterrieth, Rn. 15 ff.

* Hoppe/Oldekop/ Hoppe, Kap. 1, Rn. 1; Schregle, Rn. 1; Steinmann, Rn. 1 ff.

¢ Brammsen/Apel/Hille, Einl. F, Rn. 17; Biischer/McGuire, Vor §§17-19 UWG, Rn. 140,
142; s. hinsichtlich der unterschiedlichen MaBstidbe zwischen Offenkundigkeit und dem Stand
der Technik: McGuire, in FS Harte-Bavendamm, S. 367 (381).

" Hoppe/Oldekop/Hoppe, Kap. 1, Rn.2.; Matyschok, in: FS Kronke, S.1783; Sawang,
S. 10 zu Betriebs- und Geschéftsgeheimnissen nach §17 UWG a. F.; Schregle, Rn. 8; Stein-
mann, Rn.320ff.; s. zur erforderlichen Technizitit im Patentrecht: BGH, Beschl. v.
27.03.1969 — X ZB 15/67 (Rote Taube) = GRUR 1969, 672 f.; BGH, Beschl. v. 01.06.1991 —
X ZB 24/89 (Chinesische Schriftzeichen) = GRUR 1992, 36 (37f.).



Sachregister

Akteneinsicht 44, 117

Analogie 61

Anerkennung 161

— ausldndische Gerichtsurteile 289

— Verweigerung 163

Attorney’s-eyes-only-Verfahren 127, 247

— Ablauf 249

— Aufhebungsrisiko 253

— Geheimnisschutz 251

— Plattformen 317

— Vergleich 303

Attorney’s-eyes-only-Verfahren

— Berufsrecht 252

— ordre public-Versto3 254

Aufhebungsgriinde 146

— Disponibilitdt 148

— Geheimnisschutz 152

— ordre public 155

Augenschein 136

ausschlieBliche Zustédndigkeitszuweisung
82

AusschlieBlichkeitsrecht 28

Befangenheit 96

Beibringungsmaxime 35

Berufsfreiheit 26

Berufsrecht

— anwaltliches 198

— ausldndisches 199

beschrankter Untersuchungsgrundsatz
118

Besichtigung 47, 136, 222

Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse 280

Betriebs- und Geschiftsgeheimnissen 17

Beweisaufnahme 117

Beweislast 121, 264

Beweismal3 121

Beweismittel 118

Beweismittlung 38, 115, 300

Black-box-Verfahren 294
— Ablauf 296

— Aufhebungsrisiko 300

— Entscheidungstitigkeit 297

— Geheimnisschutz 299

— Interessenabwigung 296

— ordre public 300

— Plattformen 318

— Sachverstindiger 297

— Unmittelbarkeitsgrundsatz 295
— Vergleich 303

confidentiality advisor 228, 239, 297, 305,
319

Confidentiality-club-Verfahren 243

— Ablauf 244

— Aufhebungsrisiko 247

— Geheimnisschutz 246

— Plattformen 317

— Vergleich 303

Digitalisierung 309

DIS-SchO

— Anlage zum Geheimnisschutz 339
discovery 125

document production 126, 214, 265, 306
Dokumentenbeweis 123
Dokumentenvorlage 256, 283

— Verweigerung 298

Diisseldorfer Beweisverfahren 46

effektiver Rechtsschutz 215
Eigentumsbegriff 27
Eigentumsgarantie 31

geheim 18

Geheimhaltung

— Plattformen 316
Geheimhaltungsinteresse 33,48, 282f.,285



382 Sachregister

GeheimhaltungsmaBnahmen

— im Schiedsverfahren 225

Geheimhaltungspflichten 43, 52

Geheimnis 16

Geheimnisinhaber 59

Geheimnisschutz

— Auswahl der MaBnahme 303

— bei der Schiedsrichterwahl 94

— bei Dokumentenvorlage 127

— bei Hilfsfunktion 321, 327

— DIS-SchO 229

— durch Attorney’s-eyes-only-Verfahren
248

— durch Black-box-Verfahren 294, 299

— durch fehlenden Instanzenzug 98

— durch Geheimhaltung 92, 110, 225, 238

— durch In-camera-Verfahren 260, 271

— durch Nichtoffentlichkeit 87, 171, 177

— durch Nutzungsverbot 219

— durch Vertraulichkeit 88,179, 224

— im Aufhebungsverfahren 328

— im Schiedsverfahren 169, 243

— in Schiedsgerichtsordnungen 226, 240

— Interessenabwégung 303

— Kostenverteilung 305

— Reformvorschlag 331

— Swiss Rules 233

— Vergleich der verschiedenen Verfahrens-
weisen 303

— Vergleich 345

— Wiener Regeln 232

— WIPO Regeln 235

GeheimnisschutzmafBnahmen 33

— Rangverhiltnis 268

Geheimnisverletzung 57

Generalklausel 64

Geschiiftsgeheimnis 17, 19, 21

— Streitgegenstand 304

— Verletzungsrisiko 267

— wichtiges 304

— Wichtigkeit 265

Geschiftsgeheimnisse 81, 225

— ICC-SchO 227

Geschiftsgeheimnisstreitsachen 54, 61, 83

GeschGeh-RL 49

— Harmonisierungsgrad 261

— Umsetzung 261

Gleichbehandlungsgrundsatz 91, 104

Grundrechte 26
— mittelbare Drittwirkung 286

Harmonisierungsgrad 19
Hilfsfunktion

— staatliches Gericht 216
Hybrid 30

IBA Rules on the Taking of Evidence 120,
127

ICC-SchO 226

In-camera-Hauptsacheverfahren

— TKG 280

In-camera-Verfahren 48, 51, 62, 64, 128,
260

— Ablauf 262

— Aufhebungsrisiko 272

— ausldndische Gerichtsurteile 289

— Geheimnisschutz 271

— Hauptverfahren 270

— ICC-SchO 229

— Interessenabwégung 269f., 283

— ordre public 292

— ordre public-Versto3 285

— ordre-public-VerstoB3 275

— Plattformen 318

— rechtliches Gehor 270, 272, 275, 284

— ultima ratio 268, 304

— Verfassungskonformitdt 281

— Vergleich 303

- VWwGO 287

— WIPO Regeln 238

— Zwischenverfahren 263

In-camera-Zwischenverfahren

- VWwGO 278

Information 16

Interessenabwégung 65, 228, 335, 346

— Confidentiality-club-Verfahren 244

— In-camera-Verfahren 275

Interessenausgleich 286

internationale Vollstreckbarkeit

— von Schiedsspriichen 98

Investitionsschiedsgerichtsbarkeit 174,
187

Justizgewidhrungsanspruch 72, 175, 282,
285
Justizstandort-Starkungsgesetz 62



Sachregister 383

Know-how 15
Kiinstliche Intelligenz 119, 319

Mindestharmonisierung 53
Monopol 30

Nichtoffentlichkeit 86, 345

— DIS-SchO 229

— Plattformen 313

— Swiss Rules 233

— Wiener Regeln 232

— WIPO Regeln 235
Nutzungsverbot 52, 54, 127, 345

objektive Schiedsfiahigkeit 79, 81, 150

Offenlegungspflichten

— gesetzliche 217

— vertragliche 217

Offentlichkeit 34

Offentlichkeitsausschluss 42, 55, 63

— ICC-SchO 226

— konkludenter 172

Offentlichkeitsgrundsatz 33, 42, 171, 321,
345

ordre public 151, 155

— international 164

— verfahrensrechtlicher 156, 284, 300

— Verletzung 157

Osterreich 63

Parteiausschluss 40, 289

Parteiinteressen 188

Parteioffentlichkeit 34, 40, 172

Parteivertreter 197

— Ethikstandards 202

Patent 28, 46, 81, 135

Plattform

— Cybersicherheit 310

Plattformen

— Case Management 309

— Geheimnisschutz 312

Prague Rules 120, 128

praktische Konkordanz 49, 275, 280, 284

Privatautonomie 76

Protokoll 116

Prozessfinanzierung 194

Prozessmaximen 32

prozessuale GeheimhaltungsmafBnahmen
54

prozessualer Geheimnisschutz 52

Rechte des geistigen Eigentums 27

rechtliches Gehor 105, 152, 156, 163, 239,
253

— Beschriankungen 109, 111, 284, 296

— Verzicht 273, 288

Rechtsfortbildung 175

Rechtsstaatsprinzip 175

Rechtsvergleich 65

revision au fond 147, 158, 162

Richtlinienumsetzung 63

Sachverstdndige 133, 209
Schadensberechnung 140
Schiedsgericht
— In-camera-Verfahren 275
Schiedsgerichtsbarkeit 69
— Plattformen 310
Schiedsorganisationsvertrag 205
Schiedsort 85
Schiedsrichter
— Ablehnung 327
Schiedsrichtervertrag 203
— Black-box-Verfahren 301
Schiedsspruch 137, 144, 216, 237
— Anerkennung 161
— Aufhebung 144
— ausléndischer 161
— Begriindung 138
— Vollstreckbarerkldrung 160
Schiedsvereinbarung 75, 84, 91, 185

— Attorney’s-eyes-only-Verfahren 335
— Black-box-Verfahren 335
— Confidentiality-club-Verfahren 335
— DIS-Musterschiedsklausel 334
— GeheimhaltungsmaBnahmen 303, 333
— geheimnisschiitzende 332
— Geschiftsgeheimnis 334
— In-camera-Verfahren 335
— Mitwirkungspflichten 275
— Nebenpflichten 190
— Nichtoffentlichkeit 332
— Nutzungsverbot 336
— Vertraulichkeit 332

— Vertraulichkeitspflicht 336
Schutzdefizite 60
Schutzpflichten 74



384 Sachregister

Schwirzen von Geschéftsgeheimnissen
255

Schwérzen von Informationen 238

— Geheimnisschutz 259

— Plattformen 317

— Vergleich 303

Streitgegenstand 191

TRIPS 21

Umsetzung 54
Unmittelbarkeitsgrundsatz 38, 294, 300
unternechmenskritische Informationen 23

Vereinbarung
— geheimnisschiitzender Verfahrenswei-

sen 112
Verfahrenskonferenz 114
Verfahrenskonstellationen 57
Verfahrensvorschriften 90, 100, 153, 346
vermogensrechtlicher Anspruch 80
Veroffentlichung
— von Schiedsspriichen 233
Veroffentlichungen
— von Schiedsspriichen 235
Veroffentlichungspflicht 174
Verschwiegenheitsanordnung 47
Verschwiegenheitspflicht
— anwaltliche 198
Vertragsauslegung
— erginzende 185
Vertragsstrafe 221
vertraulich 69
vertraulichen Informationen 21
Vertraulichkeit 88
— Plattformen 315
— von Geschiftsgeheimnissen 52
Vertraullchke1tspﬂlcht 54,179

aus Schutzpflichten 190
— ausdriickliche Vereinbarung 192
— Ausnahmen 215, 230, 337
— Dauer 215
— der Parteien 336
— der Parteivertreter 197
— der Prozessbevollméchtigten 250
— der Schiedsparteien 180
— der Schiedsrichter 203
— DIS-SchO 229

— ICC-SchO 227

— implizite 185

— in Schiedsgerichtsordnungen 194
— Inhalt 205, 213, 236

— konkludente Vereinbarung 193
— kraft Gesetzes 183

— Reichweite 212, 237

— Swiss Rules 234

— Verletzung 220

— von Hilfspersonen 207

— von Sachverstdndigen 209

— von Zeugen 207, 237

— WIPO Regeln 236
Vertraulichkeitspflichten

— der Schiedsinstitution 205
Vertraulichkeitsvereinbarung 44, 315
Vollstreckbarerklarung 160

von In-camera-Verfahren

— Swiss Rules 233
Vorlageanordnung 124f.

— Geheimnisschutz 126

— Verweigerung 129
Vorlageanspruch 46

Wahl der Schiedsrichter 93
Wettbewerber 54, 276, 346

— als Schiedsrichter 95, 223
WIPO Regeln 23
wirtschaftlicher Wert 18
Wirtschaftspriifervorbehalt 45

Zeugen 131, 207
Zuverlédssigkeit 56
Zwangsvollstreckungsverfahren 167



	Cover
	Titel
	Vorwort��������������
	Inhaltsübersicht�����������������������
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis����������������������������
	Einleitung�����������������
	§ 1 Einführung in die Problemstellung��������������������������������������������
	§ 2 Gang der Untersuchung��������������������������������

	Teil I: Grundlagen – Geschäftsgeheimnis und Schiedsverfahren�������������������������������������������������������������������
	§ 3 Geschäftsgeheimnisse und ihr prozessualer Schutz�����������������������������������������������������������

	Sachregister�������������������



